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Ankommen
1  Erstversorgung mit Zuweisung des Zim-  
mers (Betreiber der Unterkunft zuständig), 
bei dezentraler Unterbringung Abschluss 
Miet-, Energie-, Wasser und Stromliefer-
vertrag
2  Begrüßung/Erstkontakt mit Sozialbe-
treuer*innen und ggf. Unterstützer*innen 
mit Kontaktdatenaustausch (Namen, Tele-
fonnummer, Erreichbarkeit)

Erste Schritte am Wohnort
1  Post holen/Briefkasten beschriften. 
Wichtig: �gelbe Briefe� vom BAMF oder 
anderen öffentlichen Stellen
2  Hausordnung/Mietregeln/Lüften/Müll-
trennung erklären/übersetzen
3  Stadtplan mit Anlaufpunkten (auch 
Freizeitangebote wie interkulturelle 
Gärten, Treffpunkte oder Sportvereine) 
aushändigen
4  Informationen zu Notruf und Ansprech-
partner*innen in Behörden und Bera-
tungsstellen. Wichtig: Rechtsberatung ist 
Expert*innensache
5  Einkaufsmöglichkeiten zeigen
6  Verkehrsmittel zeigen. Wichtig: auf 
ört- und zeitlichen Geltungsbereich eines 
Tickets hinweisen (Gefahr unbeabsichtig-
ten Fahrens ohne Ticket)
7  Kontoeröffnung möglichst unverzüg-
lich mit Asylgestattung und/oder Pass 
und Meldebescheinigung, Hinweis auf 
Gebühren bei Mahnungen
8  Anmeldung der Kinder bis sechs Jahre 
im Kindergarten (Platzanspruch), bis 18 
Jahre in einer Schule (Schulp� icht, Anspruch 
auf Sprachförderung)

Behördenangelegenheiten begleiten 
bzw. kontrollieren
1  Anlegen eines Ordners für alle behörd-
lichen Schreiben und Unterlagen
2  Anmeldung beim Einwohnermeldeamt 
und der Ausländerbehörde / Zuwande-
rungsbehörde
3  Informationen zur neuen Meldeadresse 
an das BAMF
4  Befreiungsantrag für den Rundfunkbei-
trag stellen, bei Befristung rechtzeitig neu 
beantragen
5  Ggf. Antrag für die Tafel/Sozialaus-
weis/Sozialticket für den Nahverkehr
6  Ggf. Leistungen aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket beantragen
7  SPRACHERWERB
8  Kein Anspruch auf Integrationskurse für 
Asylsuchende und Geduldete, Zulassung 
bei guter Bleibeperspektive möglich
9  Sprachkurs jenseits von Integrations-
kursen in Schleswig-Holstein
10  Nach drei Monaten ab Einreise be-
rufsbezogener Sprachkurs mit Praktikum 
möglich

Berufsausbildung/Erwerbstätigkeit 
1  Berufsausbildung nach drei Monaten 
ab Einreise ist i.d.R. genehmigungsfrei
2  Erwerbstätigkeit ist grundsätzlich erst 
drei Monate nach Einreise erlaubt und
bei der Ausländerbehörde zu beantragen
3  Erwerbstätigkeitsverbote können für 
Geduldete verhängt werden.
(siehe Mitwirkungsp� icht S.33)

Weitere Unterstützung 
1  Ergänzende Hilfe beim Erlernen der 
deutschen Sprache (z.B. Sprachpartner-
schaften) und Hausaufgabenbetreuung 
für Kinder
2  Bereitstellung von Fahrrädern,
Soweit möglich Einrichtung einer
�Fahrradwerkstatt�
3  Hilfe bei der Arbeitssuche oder nach 
Praktikums- bzw. Ausbildungsstellen in
der Umgebung
4  Die Wohnung gemeinsam verschönern/
handwerkliche Unterstützung
5  Zu gemeinsamen Aktivitäten
in Vereine oder zu Festen einladen
6  Internetzugang organisieren

Checkliste für die Begleitung 
von Asylsuchenden Weitere Unterstützungen 

für den Alltag
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1  Respekt und Einfühlungsvermögen, 
Abgrenzungs- und Kon� iktfähigkeit
2  Bereitschaft, sich auf Not und frem-
de Verhaltensweisen ohne persönliche 
Bewertung einzulassen. Wichtig: Trauma-
tisierungen vor, bei und nach der Flucht 
können schwierige Situationen auslösen
3  Bereitschaft, den Betroffenen auch in 
Situationen von Ausgrenzung zur Seite
zu stehen

Ziel des Engagements
1  Hilfe zur Selbsthilfe, um selbstständig 
in Deutschland leben zu können
2  Ressourcen bündeln, vorhandene 
Strukturen vor Ort (Initiativen, Vereine, 
Kirchengemeinden und Moscheevereine 
usw.) im Landkreis bzw. im Bundesland 
(Übergeordneter Ansprechpartner ist der 
Flüchtlingsrat) verstärken
3  Regelmäßiger Erfahrungsaustausch, 
um Überlastung zu verhindern

Persönliche Voraussetzungen 
für eine anspruchsvolle Hilfe 
für Geflüchtete

   Platz für 
   eigene Notizen:



8 9

Natürlich ist ehrenamtliches Engagement 
freiwillig und jeder Mensch sollte sich die 
Aufgaben aussuchen, die Spaß machen 
und die zu den eigenen Fähigkeiten und 
Interessen passen. Es gibt aber auch Be-
reiche, in denen ehrenamtlich Engagierte 
nicht immer die richtigen Ansprechpersonen 
sind. 

Wenn es z. B. um rechtliche Beratung, 
Vorbereitung auf die Asylanhörung 
oder den Umgang mit Traumatisierung 
geht, ist es wichtig, sich eng mit den 
jeweiligen Beratungsstellen vor Ort 
und überregionalen Fachdiensten
abzustimmen.

Migrationsberatungen und Fachstellen 
gibt es in allen Kreisen. Eine Liste mit 
Adressen gibt es auf der Internetseite vom 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und im 
hinteren Teil der Broschüre (S.40ff). 
Wenn unklar ist, wer die richtige Ansprech-
person ist, gibt es in den Kreisen und 
kreisfreien Städten �Koordinator*innen für 
Integration und Teilhabe� (KIT), die helfen 
oder weiterverweisen können. Teilweise in-
formieren sie in regelmäßigen Newslettern 
über Angebote und Veranstaltungen.

Als ehrenamtlich engagierte Person ist 
es wichtig, auf seine eigenen Grenzen 
zu achten.

Es passiert schnell, dass man ständig 
erreichbar und ansprechbar ist und so 
psychische und körperliche Ressourcen 
schnell aufgebraucht sind. Auch gibt es 
vielleicht bestimmte Themen, die zu sehr 
belasten, sodass eine Unterstützung un-
möglich wird. Um das zu vermeiden, ist 
es wichtig, die eigenen Grenzen zu
kennen und einzuhalten. 

Ehrenamtliches Engagement stößt auch 
dann an die Grenzen, wenn die Hilfe oder 
Unterstützung nicht oder nur punktuell 
gewünscht sind. Nicht jeder Mensch ist 
bereit, jede Hilfe anzunehmen. Daher 
ist es immer gut, bei vermutetem Bedarf, 
Angebote zur Unterstützung zu machen, 
aber ggf. auch darauf zu achten und 
zuzuhören, was die Leute ihres Erachtens 
brauchen. 

Grenzen des
Engagements

Nicht jeder Mensch
ist bereit, jede Hilfe 
anzunehmen.

Ehrenamtliches Engagement stößt auch dann 
an die Grenzen, wenn die Hilfe oder Unterstüt-
zung nicht oder nur punktuell gewünscht sind.
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Begegnung 
auf Augenhöhe 

Hilfe und Unterstützung können angebo-
ten werden, aber Ge� üchtete können ent-
scheiden, ob sie diese annehmen wollen 
oder ob sie vielleicht ganz andere Bedarfe 
haben.

Jeder Mensch ist geprägt durch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Faktoren.
Dazu gehören Erziehung, soziales und 
kulturelles Umfeld, die Religion, das 
politische System, aber auch die Region, 
aus der ein Mensch kommt bzw. in der 
er oder sie lebt. Daraus ergeben sich 
bestimmte Normen, Gebräuche und Ver-
haltensweisen. Kultur wird dabei oft als 
homogenes Konstrukt verstanden oder auf 
die ethnische Zugehörigkeit reduziert. 

Allerdings ist kulturelle Identität keines-
wegs statisch und unveränderbar.
Vielmehr ist Kultur ein vielschichtiger
Begriff. Merkmale von Kultur sind, dass 
sie nicht angeboren ist, sondern erlernbar. 
Kulturen verändern sich. 

Viele Menschen, die nach Deutschland 
ge� ohen sind, brauchen gerade nach 
der Ankunft, in einer Zeit, wo sie noch 
nicht besonders lokal und in der Region 
orientiert sind, Hilfe, sich zurechtzu� nden. 
Dabei ist die Unterstützung durch ehren-
amtlich Engagierte sehr wichtig. Allerdings 
ist diese Beziehung von Ungleichheit 
und Verschiedenheit von Helfenden 
und Unterstützenden geprägt. Während 
die einen ihr bekanntes Leben verlassen 
mussten und an einem für sie fremden 
Ort ankommen und auf Hilfe angewiesen 
sind, haben die anderen meist ein ge-
wohntes Leben. Sie kennen sich aus und 
wissen über die allg. Regeln und Normen 
Bescheid. 

Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass 
Ge� üchtete und ihre Begleiter*innen sich 
nicht auf Augenhöhe begegnen. Dabei 
wird oft vergessen, dass Ge� üchtete in 
ihren Herkunftsstaaten selbstbestimmte 
Leben geführt haben. Um eine eventuell 
paternalistische Beziehung zu ver-
meiden, ist es wichtig, die eigene Rolle 
und die Motivation für das Engagement 
zu hinterfragen und zu versuchen, die 
Perspektive des Gegenübers einzu-
nehmen. 

Kulturelle 
Unterschiede 

Außerdem sind die Menschen, die 
einer Kultur angehören, unterschied-
lich. Die einzelnen Menschen sind 
i.d.R. nicht identisch mit der ihnen 
zugeschriebenen Kultur.
Kultur beschreibt nicht nur die ethnische 
Herkunft, sondern auch andere kulturelle 
Regelsysteme (etwa die Zugehörigkeit zu 
einem Sportverein, einem Betrieb, einer 
Musikgruppe). Deshalb gehört jeder 
Mensch verschiedenen Kulturen an. 

Im Umgang mit Ge� üchteten werden 
kulturelle Unterschiede oft als Grund für 
schwierige Situationen oder Missverständ-
nisse beschrieben. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass sich Ge� üchtete an 
�unsere� Kultur anpassen sollten. In der 
Betrachtung von Missverständnissen und 
Problemen spielen aber auch andere 
Faktoren eine Rolle. 

Dazu gehören auch Stereotype und Vor-
urteile. Die Kultur im Einwanderungsland 
Deutschland be� ndet sich im ständigen 
Prozess von Veränderung hin zu einer 
diversen und modernen Einwanderungs-

gesellschaft. Für alle Beziehungsgruppen 
gilt dabei: 

Im Umgang mit Menschen, die einen 
unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grund haben und somit nicht die glei-
chen Verhaltensweisen und Werte der 
eigenen Gruppe teilen, ist es wichtig, 
sich der eigenen Vorurteile bewusst 
zu sein und diese zu hinterfragen. 
Missverständnisse lassen sich am 
besten mit Offenheit begegnen. 
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Vom Asylbegehren zur Anhörung
Die rechtlichen Grundlagen des Asylver-
fahrens in Deutschland � nden sich in der 
Verfassung, in weiteren nationalen und 
europäischen Gesetzen und Richtlinien 
sowie internationalen Abkommen, die die 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet 
hat. Im Folgenden werden die jeweiligen 
Gesetzesstellen ausgeschrieben genannt. 

Aufenthaltsrechtliche Fragen sind für 
Ge� üchtete essentiell und sollten daher in 
enger Abstimmung mit Beratungsstellen 
und ggf. mit den Anwält*innen der 
Asylsuchenden geklärt werden. 
Antragsstellende können sich durch eine 
Person ihres Vertrauens begleiten lassen.
Das hier skizzierte Verfahren bezieht sich 
auf die Antragsstellung von Erwachsenen. 
Für Jugendliche hält der Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein eine spezielle Info-
broschüre vor: �Das Asylverfahren. 
Deine Rechte, deine Perspektiven�, 
https://www.frsh.de/� leadmin/pdf/Mate-
rial-Publikationen/UMF_FRSH_� nal.pdf. 

Bei jeder deutschen Behörde kann form-
los ein Asylantrag gestellt werden. Es 
reicht zu sagen, dass man Asyl will (§13 
Absatz 1 Asylgesetz). Es schließt sich eine 
erkennungsdienstliche Behandlung (Fin-
gerabdrücke) an. Anschließend wird ein 
Ankunftsnachweis ausgestellt.

Dieser enthält Angaben wie Name und 
Vornamen, ggf. Geburtsname, ein Licht-
bild, Geburtsdatum, Geburtsort, Abkür-
zung der Staatsangehörigkeit, Geschlecht, 
Größe und Augenfarbe. Gleichzeitig wird 
auch die zuständige Aufnahmeeinrich-
tung� in Schleswig-Holstein das soge-
nannte Kompetenzzentrum für Ankunft, 
Verteilung und Rückkehr in Neumünster � 
vermerkt (§ 63 a Asylgesetz). 

Von allen Asylsuchenden muss jedes 
Bundesland eine Höchstzahl aufnehmen. 
Die Bundesländer, die diese Quote schon 
erfüllt haben, schicken die Betroffenen 
weiter � z.B. nach Schleswig-Holstein. 
Nach Schleswig-Holstein kommen auch 
Personen aus den sogenannten �siche-
ren Herkunftsstaaten�. Staatsangehörige 
dieser Staaten haben schlechte Aussichten 
auf einen erfolgreichen Asylantrag. 
Asylsuchende aus sicheren Herkunftslän-
dern müssen ihre individuelle Verfolgung 
und Gefährdung besonders ausführlich 
darstellen. 

Bei der Verteilung auf die Bundesländer 
nach dem sogenannten EASY-Verfahren1  
kann man sich das Bundesland nicht 
aussuchen. Es kommt sogar vor, dass 
erwachsene Geschwister getrennt werden. 
Sollten beispielsweise zwei erwachsene 
Geschwister einen Antrag stellen, kann 
die Schwester Bayern und ihr Bruder 
Schleswig-Holstein zugeordnet werden.  

Die einem Bundesland zugewiesenen 
Personen müssen sich in einer dortigen 
Erstaufnahmeeinrichtung melden. 
Ge� üchtete haben zwei Wochen Zeit, 
sich in der zuständigen Erstaufnahme-
einrichtung zu melden. Halten sie diese 
Frist nicht ein, gilt der Asylantrag als 
zurückgezogen. Die Daten auf dem An-
kunftsnachweis können fehlerhaft sein. 
Ge� üchtete sollten darauf achten, dass 
auf ihrer Aufenthaltsgestattung, die sie 
in der Erstaufnahmeeinrichtung erhalten, 
alle Daten korrekt eingetragen werden 
(Namen in korrekter bzw. transkribierter 
Schreibweise, Geburtstag, Herkunftsland, 
Geschlecht). 

In der zuständigen Einrichtung werden die 
Formulare für den Asylantrag ausgefüllt.

Zuständig für die Bearbeitung der Asylan-
träge ist das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF). Das  BAMF hat 
Außenstellen in jeder Erstaufnahmeein-
richtung. In einer ersten Befragung mit 
Dolmetscher*innen werden vom BAMF 
Fragen nach persönlichen Daten und dem 
Reiseweg gestellt. Wie lange es dauert, 
bis die erste Befragung durchgeführt wird, 
kann nicht sicher gesagt werden. 

Das Bundesamt prüft auch, ob ein 
Dublin-Verfahren eingeleitet wird. Die 
Dublin-Entscheidung wird oftmals sehr 
schnell getroffen, wenn durch Befragung 
oder Durchsuchung der Habseligkeiten 
oder der Smartphones festgestellt wird, 
dass die Schutzsuchenden schon in 
einem anderen EU-Mitgliedsstaat auf-
hältig waren. 

Der Asylantrag in Deutschland wird 
dann als unzulässig abgelehnt (§ 29 
Asylgesetz). Dagegen ist eine Klage 
beim Verwaltungsgericht Schleswig
möglich. Kann die Dublin-Abschiebung 
(Dublin-Rücküberstellung) nicht durch-
geführt werden, ist Deutschland für die 
Bearbeitung des Asylantrags zuständig. 

Das Asylverfahren 

  1Erstverteilung der Asylbegehren 

Von allen Asylsuchenden 
muss jedes Bundesland eine 
Höchstzahl aufnehmen. 

Zuständig für die Bearbeitung 
der Asylanträge ist das Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge (BAMF).
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Es kommt dann zur zweiten Anhörung 
zu den Asylgründen, die oftmals unter 
Flüchtlingen �Interview� genannt wird. 

Familienasyl bedeutet, dass eine Person 
für alle anwesenden Familienmitglie-
der den Antrag stellt und im Falle einer 
positiven Entscheidung des BAMF auch 
Ehegatt*in und minderjährige Kinder � 
nicht aber volljährige Geschwister oder 
Verwandte 2. Grades � eine Anerken-
nung erhalten (§ 26 Asylgesetz). 
Dies bedeutet aber auch, dass sich dar-
aufhin die Familienangehörigen in großer 
aufenthaltsrechtlicher Abhängigkeit von 
dieser sogenannten stammberechtigten 
Person be� nden. Im Falle des Todes der 
stammberechtigten Person, Trennung oder 
einer Scheidung der Ehe kommt es dann 
zu aufenthaltsrechtlichen Komplikationen, 
die in § 31 Aufenthaltsgesetz geregelt 
sind. Es kann also empfehlenswert sein, 
pro erwachsener oder erwachsen gewor-
dener Person einen Antrag zu stellen. 

Im Falle von unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen muss der Vormund den 
Antrag (mit) stellen, denn für den Asyl-
antrag muss die antragstellende Person 
formal verfahrensfähig sein. 

Die Anhörung/das Interview
Die Anhörung ist der wichtigste Teil des 
Asylantrags. Die Aussagen der befragten 
Person hinsichtlich ihrer Verfolgungs-
situation sind dabei zentral. Es geht im 
Wesentlichen darum, eine glaubhafte 
Geschichte zu erzählen. Dazu sollte die 
Geschichte ausführlich, geordnet und frei 
von Widersprüchen erzählt werden. 
Spätere Nachträge müssen vom BAMF 
nicht berücksichtigt werden. 

Es kommt immer wieder vor, dass 
Ge� üchtete die Anhörung nicht ernst 
nehmen oder nach fünf Minuten Ge-
spräch die Sache für erledigt halten, weil 
sie annehmen, dass hierzulande doch 
bekanntsei, was in ihren Herkunftslän-
dern für Zustände herschen. In anderen 
Fällen fällt es den Gefragten auch sehr 
schwer, ihre Geschichte darzulegen. Ein 
gedankliches Wiedererleben von Krieg 
und Flucht kann eine schlimme Erfahrung 
darstellen. Hinzu kommt, dass Verfolg-
te, die Verhöre u. a. über sich ergehen 
lassen mussten, zum Schweigen neigen. 
Oftmals wird die Geschichte der eigenen 
bedrohten Minderheit, die Kriegssituation 
im Herkunftsland oder die Geschichte der 
Familie erzählt. Das kann hilfreich sein, 
die Geschichte zu veranschaulichen. 
Entscheidend ist jedoch die ausführliche 
und glaubwürdige Schilderung der eige-
nen Gefährdung und eigener Erlebnisse. 

Während der Anhörung sind mehrere Per-
sonen anwesend. Neben der ge� üchteten 
Person sind eine Person für die Protokoll-
führung, eine für die Gesprächsleitung 
und ein*e Dolmetscher*in anwesend.
Die ge� üchtete Person kann einen Bei-
stand, also eine Person, der sie vertraut, 
hinzubitten (§ 25 Asylgesetz). Asylantrags-
stellende haben ein Recht auf eine Anhö-
rung mit Personen desselben Geschlechts, 
dies schließt die Dolmetscher*innen 
explizit ein. 

Für geschlechtsspezi� sche Verfolgung 
verfügt das BAMF über eigens geschultes 
Personal. Besteht der Wunsch nach einer 
Anhörung nur mit Frauen und mit dem 
zuständigen Personal für geschlechtsspezi-
� sche Verfolgung, sollte dies dem BAMF 
vor der Anhörung mitgeteilt werden. 

Der/die Dolmetscher*in wird im Gesetz 
�Sprachmittler� genannt (§ 17 Asylgesetz). 
Es muss in eine Sprache übersetzt wer-
den, „deren Kenntnis vernünftigerweise 
vorausgesetzt werden kann“ 
(§ 24 Asylgesetz). Dies kann z. B. bedeu-
ten, dass eine Person aus Afghanistan, die 
Dari spricht, einen iranischen Sprachmittler 
erhält, der Farsi spricht, weil angenommen 

wird, dass der Antragstellende die Sprache 
versteht.

Unabhängig vom Gesetzestext ist es aber 
wichtig, dass die ge� üchtete Person in 
der Anhörung ihre Gründe für die Flucht 
einwandfrei darlegen kann. Doch Fehler 
beim Dolmetschen passieren. 

Nach der Anhörung wird das Protokoll 
zurückübersetzt. Oftmals werden Fehler 
dabei mit übersetzt. Solche Fehler sind 
kaum oder gar nicht zu bemerken. Falls 
jedoch die Rückübersetzung sich stark 
vom ursprünglich Gesagten unterscheidet, 
sollte auf jeden Fall sofort (!) um Korrektur 
des Protokolls gebeten werden. Denn das 
Protokoll ist zentral für die Entscheidung 
des Bundesamtes und weiterer Instanzen.

Mitunter misstrauen Ge� üchteten den 
Sprachmittlern. Ein solches Misstrauen 
ist nicht immer unbegründet. Eritreische 
und türkische Ge� üchtete berichten von 
regime- und regierungsnahen Sprachmitt-
lern. Homosexuelle Ge� üchtete können 
homophob beleidigend oder falsch über-
setzt werden. 

„Der Ausländer muss selbst 
die Tatsachen vortragen.“

Das Protokoll ist zentral für die 
Entscheidung des Bundesamtes 
und weiterer Instanzen.
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Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen dieser Furcht nicht in An-
spruch nehmen will oder b) in dem er als 
Staatenloser seinen vorherigen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte und in das er nicht 
zurückkehren kann oder wegen dieser 
Furcht nicht zurückkehren will.� (§ 3 Asyl-
gesetz Absatz 1 Satz 1+2). 

Als �bestimmte soziale Gruppe� gelten 
u. a. Homosexuelle. Ausgeschlossen 
vom Zusprechen einer Flüchtlingseigen-
schaft sind lediglich solche Personen, die 
schwere Verbrechen oder gar Kriegsver-
brechen begangen haben. Die Aufent-
haltserlaubnis wird für drei Jahre erteilt. 
Familiennachzug ist möglich. Gemäß 
GFK sind anerkannte Personen in Besitz 
einer Flüchtlingsanerkennung.

Sollte keine Verfolgung bestehen, aller-
dings für die ge� üchtete Person schwerer 
körperlicher Schaden aufgrund eines 
bewaffneten Kon� ikts, der Todesstrafe 
oder Folter drohen, kann die Person sub-
sidiär schutzberechtigt sein. So steht es 
in § 4 Asylgesetz, wobei auch hier u. a. 
begangene schwere Verbrechen oder gar 
Kriegsverbrechen einen Ausschlussgrund 
darstellen. 

Anerkennung: 
subsidiärer Schutz

Die Aufenthaltserlaubnis wird für ein Jahr 
ausgestellt. Es ist wichtig zu beachten, 
dass Familiennachzug nur sehr einge-
schränkt möglich ist. Die Bundesregie-
rung änderte das Aufenthaltsgesetz zum 
01.08.2018 so, dass lediglich 1.000 Visa 
pro Monat für den Familiennachzug zu 
subsidiär Schutzberechtigten eingeplant 
sind (§ 36a Aufenthaltsgesetz). 

Tatsächlich werden die 1.000 regelmäßig 
nicht erreicht!

Im Fall einer antragsstellenden schwer 
erkrankten Person, die nach Meinung 
des BAMF im Zielstaat, der auch ein 
Dublin-Mitgliedsstaat sein kann, nicht 
behandelt werden kann (§ 60 Absatz 5 
Aufenthaltsgesetz) gilt Folgendes: Es ist 
durchaus möglich, dass die Person somit 
krankheitsbedingt nicht abgeschoben 
werden kann. Das gilt selbst, wenn die 
antragstellende Person im Herkunftsland 
nicht glaubhaft machen kann, dass ihr 
dort weder Verfolgung, noch schwerer 
körperlicher Schaden durch Krieg oder 
Folter droht.   

Durch die ˜nderungen im sogenannten 
Migrationspaket 2019 hat der Gesetzge-
ber genau festgehalten, welche Anforde-
rungen die Bescheinigung einer Krankheit 
haben muss.

Anerkennung: Verbot 
der Abschiebung

In § 60a Absatz 2c Aufenthaltsgesetz 
steht: �Der Ausländer muss eine Erkran-
kung, die die Abschiebung beeinträchti-
gen kann, durch eine quali� zierte ärzt-
liche Bescheinigung glaubhaft machen. 

Diese ärztliche Bescheinigung soll insbe-
sondere die tatsächlichen Umstände, auf 
deren Grundlage eine fachliche Beurtei-
lung erfolgt ist, die Methode der Tatsa-
chenerhebung, die fachlich-medizinische 
Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagno-
se), den Schweregrad der Erkrankung, den 
lateinischen Namen oder die Klassi� zie-
rung der Erkrankung nach ICD 102  sowie 
die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurtei-
lung aus der krankheitsbedingten Situation 
voraussichtlich ergeben, enthalten. 

Zur Behandlung der Erkrankung erforder-
liche Medikamente müssen mit der An-
gabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer 
international gebräuchlichen Bezeichnung 
aufgeführt sein.� 

˜rzt*innen sollten sich nicht (!) dazu hin-
reißen lassen, den Fall politisch zu bewer-
ten oder die Behandlungsmöglichkeiten 
im Herkunftsland einzuschätzen. Lediglich 
die medizinische Expertise ist bedeutsam.
Wird der Antrag abgelehnt, ist das für die 
betroffene Person oftmals ein harter Schlag. 
Die Reise nach Deutschland war teuer und 
die Hoffnungen groß. Umso wichtiger ist es, 
die nächsten Schritte zu planen. 

2Die Abkürzung ICD steht für �International Statistical Classi� cation of Diseases 
and Related Health Problems�; die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision

Die Möglichkeit einer Klage gegen die 
Entscheidung des BAMF beim Verwal-
tungsgericht besteht, aber es sind enge 
Fristen zu beachten. 

Die Ablehnung als offensichtlich unbe-
gründet erfordert einen weitaus schnel-
leren Gang zu Gericht als die einfache 
Ablehnung. Ein Antrag wird u. a. dann 
als offensichtlich unbegründet abgelehnt, 
wenn das BAMF der Auffassung ist, dass 
falsche Tatsachen vorgetragen wurden 
oder die Mitwirkungsp� ichten verletzt 
worden sind (s. § 30 Asylgesetz). 
Betroffen sind sehr oft auch Personen aus 
sogenannten �sicheren Herkunftsstaaten�. 
Eine Klage ist auch hier zulässig.

Wird der Asylantrag als �unzulässig� ab-
gelehnt, wird unterstellt, dass in einem 
anderen EU-Mitgliedsstaat bereits ein 
Asylantrag gestellt wurde, der für das 
Asylverfahren zuständig ist. Es droht die 
Abschiebung in diesen Staat. Auch hier 
kann der Klageweg beschritten werden. 
Zur Beachtung: Eine Klage sollte immer 
unter Einbeziehung einer behördenun-
abhängigen Beratungsstelle oder ein/er 
Anwält*in gut abgewogen werden. (S.40)

Ablehnung: offen-
sichtlich unbegründet

Ablehnung: unzulässig
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Schutz für Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine

Seit dem Krieg in der Ukraine haben 
mehr als sieben Millionen Menschen 
das Land auf dem Fluchtweg verlassen.
2022 sind ca. 1 Mio. davon nach Deutsch-
land gekommen, etwa 30.000 nach 
Schleswig-Holstein. Laut Ausländerzent-
ralregister (AZR) sind davon 70 Prozent 
Frauen. Das liegt an dem in der Ukraine 
geltenden und umstrittenen Ausreise-
verbot für Männer zwischen 18 und 60 
Jahren.

Ein Drittel der im AZR registrierten Uk-
raine-Flüchtlinge sind Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren, davon die meisten 
im Grundschulalter (38 Prozent).

Ukrainische Staatsbürger*innen können 
ohne Visum in die Europäische Union 
einreisen und sich in EU-Mitgliedstaaten 
des Schengen-Raums frei bewegen. Sie 
erhalten in Deutschland gemäß EU-Rats-
beschluss vom 4. März 2022 relativ un-
bürokratischen Zugang zu Aufenthaltstitel, 

Arbeitserlaubnis und Sozialleistungen. 
Sie müssen sich genauso wie Asylsuchende 
registrieren lassen, bekommen aber auf 
Grundlage von §24 Aufenthaltsgesetz 
eine Aufenthaltserlaubnis, dürfen wohnen 
wo sie ggf. eine Wohnung � nden und 
haben quasi von Beginn an vollen SGB II-
Sozialhilfe-Anspruch. Soweit es Plätze 
gibt, haben sie Zugang zu Sprachförde-
rung, dürfen studieren oder bekommen 
eine Beschäftigungserlaubnis und Unter-
stützung bei der Arbeitsaufnahme. 

Aber diese integrationsorientierte Auf-
nahmepolitik gilt nicht für Schutzsuchende 
aus anderen Kriegen. Sie gilt nicht einmal 
für alle Ge� üchteten aus der Ukraine. 
Denn aus diesem Krieg � iehen auch 
Drittstaatenangehörige, die dort bis dato 
als Ge� üchtete, als Studierende oder 
Arbeitsmigrant*innen gelebt haben.
Viele sind schon auf ihrer Flucht mit 
Rassismus konfrontiert worden. 

Wenn solche Black, Indigenous and People 
of Color (BIPoC) in der Ukraine schon 
keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
hatten, wird ihnen ohne Weiteres auch 
hier kein Daueraufenthalt zugestanden. 
Im Gegenteil - der erlaubte Aufenthalt 
der Anfang 2023 bundesweit ca. 38.000 
Drittstaatenangehörigen aus der Ukraine 
ist zunächst befristet und ihnen droht, 
soweit sie nicht ursprünglich aus Eritrea, 
Syrien, Afghanistan oder Iran stammen, 
eine Ausreiseverfügungen in Richtung 
ihres Heimatlandes. Für schon in der 
Ukraine nicht wohlgelittene, in zahlreichen 
Fällen staatenlose Romnja und Roma ist 
ein sicherer Status ebenso fraglich. 

Weitere Opfer des Kriegs sind Deserteure 
und Kriegsdienstverweigerer aus den am 
Krieg beteiligten Staaten Russische Föde-
ration, Belarus und Ukraine. In der Regel 
besteht für Deserteure nur die Möglichkeit 
auf Schutz durch einen Asylantrag und ein 
erfolgreiches Asylverfahren.

Alle Menschen, die kriegsbedingt schutz-
suchend nach Schleswig-Holstein kommen, 
steht die Rechtsberatung für Ge� üchtete 
beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
oder in den Migrationsberatungsstellen in 
den Kreisen und kreisfreien Städten offen 
(Kontaktdaten ab S.40).

Möglichkeit auf Schutz 
durch einen Asylantrag 
und ein erfolgreiches 
Asylverfahren.
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2  Müssen ununterbrochen geduldet oder 
gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis 
in Deutschland gelebt haben.
3  Müssen sich zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung bekennen.
4  Dürfen nicht wegen einer vorsätzlichen 
Straftat zu mehr als 50 oder 90 Tagessätzen 
verurteilt sein.
5  Dürfen nicht wiederholt vorsätzlich 
falsche Angaben gemacht oder über Ihre 
Identität oder Staatsangehörigkeit ge-
täuscht haben.

Den Landeserlass zum Chancen-Aufent-
haltsrecht und Hinweise des Bundesinnen-
ministeriums � nden Sie auf der Web-Seite 
des Flüchtlingsrats: https://www.frsh.de/
artikel/msjfsig-chancen-aufenthaltsrecht/.

Lassen Sie sich zum Chancen-Aufent-
haltsrecht unbedingt von eine/r/m im 
Aufenthaltsrecht versierten Fachanwält*in, 
bei der Rechtsberatung beim Flüchtlings-
rat oder Beratungsstellen vor Ort be-
raten. Ansprechpartner*innen � nden Sie 
im hinteren Teil der Broschüre unter der 
Überschift ��� (S.40ff).

Das Gesetz zum Chancen-Aufenthalts-
recht ist seit dem 31.Dezember 2022 in 
Kraft und wird drei Jahre gültig sein. 
Es ermöglicht langjährig aufhältigen Ge-
duldeten mit guter Integrationsprognose 
ihren Aufenthalt zu verfestigen.  Innerhalb 
von 18 Monaten können sie die Voraus-
setzungen für eine dauerhafte Aufent-
haltserlaubnis nach den § 25a und § 25b 
Aufenthaltsgesetz erfüllen. 

Dazu gehören insbesondere die eigen-
ständige überwiegende Lebensunterhalts-
sicherung, hinreichende mündliche Kennt-
nisse der deutschen Sprache (A2-Niveau) 
und der Nachweis der Identität. Falls die 
Voraussetzungen innerhalb der 18 Monate 
nicht erfüllt werden, fallen Antragsteller*in-
nen wieder in die Duldung zurück.

Voraussetzungen für die Beantragung
des Chancen-Aufenthaltsrechtes § 104c 
AufenthG sind:

Antragsteller*innen
1 Müssen am Stichtag 31.10.2022 seit  
mindestens fünf Jahren in Deutschland 
leben.

Afghanistan-Aufnahmeprogramm
Die Bundesregierung hat im Herbst 2022 
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 
ein Aufnahmeprogramm aufgebaut, um 
in Afghanistan besonders gefährdeten 
Afghaninnen und Afghanen und ihren
Familien innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren eine Aufnahme in Deutsch-
land zu ermöglichen. 

Informationen und Beratung bekommen  
Sie beim Afghanistan-Projekt des Flücht-
lingsrats in Kiel, Telefon: 0431-556 813 58, 
afghanistan@frsh.de, 
https://www.frsh.de/index.php?id=330  und 
unter https://www.bundesaufnahmepro-
grammafghanistan.de/bundesaufnahme-de/

Landesanordnung Syrien-
Angehörigen-Aufnahme
Die schleswig-holsteinische Landesver-
ordnung Syrien wurde zunächst bis zum 
31.12.2023 verlängert. Über weitere Ver-
längerungen informiert ggf. die Web-Seite 
www.frsh.de unter Erlasse.

In Schleswig-Holstein lebende Personen, 
die aus Syrien stammen, können auf 
Grundlage dieser Regelung die Einreise 
und Aufnahme für in der Heimat gefähr-
dete Angehörige erreichen. 

Voraussetzung ist aber für eine Frist von 
fünf Jahren nach Einreise die Übernahme 
sämtlicher Kosten (Lebensunterhalt, Woh-
nen) � außer den Kosten für die Kranken-
versicherung. 

Der aktuelle Landeserlass und diesbezüg-
liche Beratungshinweise der Diakonie SH 
ist hier zu � nden: 
https://www.frsh.de/artikel/msjfsigsh-verla-
engerung-syrien-angehoerigen-aufnahme/ 

Lassen Sie sich unbedingt von eine/r/m 
im Aufenthaltsrecht versierten Fachan-
wält*in, bei der Rechtsberatung beim 
Flüchtlingsrat oder Beratungsstellen vor 
Ort beraten. Ansprechpartner*innen 
� nden Sie im hinteren Teil der Broschüre 
unter der Überschift ��� (S.40ff).

Chancen-
Aufenthaltsrecht

Lassen Sie sich bei der Rechtsberatung 
beim Flüchtlingsrat oder Beratungsstellen 
vor Ort beraten.
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Beratung und Information
zu Zuwanderungsfragen

Rechtsberatung beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e.V. in Kiel, 
beratung@frsh.de, 0431 734900,  
https://www.frsh.de/index.php?id=311 
Dort ist ebenfalls eine Liste mit Fachan-
wält*innen zu � nden.

Rechtsberatung für Ge� üchtete durch die 
Refugee Law Clinic Kiel, 
info@law-clinic-kiel.de, 
https://law-clinic-kiel.de/

Beratung für jugendliche unbegleitete 
Flüchtlinge beim lifeline-Vormund-
schaftsverein Schleswig-Holstein e. V., 
lifeline@frsh.de, Telefon 0431 2405828, 
https://www.lifeline-frsh.de

Beratung in Abschiebungshaft
Beratungen und Schulungen von Insassen 
des Abschiebegefängnisses beim
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. in 
Kiel, beratung@frsh.de, 0431 734900,  
https://www.frsh.de/index.php?id=311

Sozial-Beratung der Diakonie 
Rantzau-Münsterdorf im Abschie-
bungsgefängnis Glückstadt, Telefon 
015259785539, ahe@die-diakonie.org
https://www.die-diakonie.org/

Weitere soziale und rechtliche Informationen 
� nden Sie beim Beauftragten für Flücht-
lings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen 
des Landtags S-H.
https://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/fb/

Zusätzliche Informationen � nden Sie beim 
Landesbeirat für die Abschiebungshaft 
in Schleswig-Holstein, 

Vorsitzende Doris Kratz-Hinrichsen, 
Diakonie Schleswig Holstein, 
kratz-hinrichsen@diakonie-sh.de

Die HAKI e.V. � Raum für lesbische, 
schwule, bi*, trans*, inter* und queere 
Menschen in Schleswig-Holstein unter-
stützt queere Ge� üchtete in Schleswig-
Holstein.  
https://haki-sh.de/

Eine Übersicht über Migrationsberatungs-
stellen bietet das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge BAMF an. 
https://bamf-navi.bamf.de/de/
Themen/Migrationsberatung/?
coord=500575.5978370&r=20&

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
e.V. bietet eine Übersicht zu verschiede-
nen Beratungsstellen für jeden Landkreis 
in Schleswig-Holstein. 
https://www.frsh.de/service/beratungs-
stellen/

Die Migrationsberatungsstellen der AWO 
Schleswig-Holstein � nden Sie unter 
https://www.awo-sh.de/main/awo-inter-
kulturell/migrationsberatung-mbs-h/
Informationen zu Jugendmigrationsdiens-
ten � nden Sie unter
https://www.awo-sh.de/

hhtp://www.jugendmigrationsdienste.de/

MigrationsberatungMigrationsberatung





4544

Auch die App „Ankommen“ bietet viele 
Informationen zum Leben in Deutschland, 
zum Asylverfahren und zu den Themen 
Arbeit und Ausbildung. Ein Sprachkurs ist 
integriert. 
https://ankommenapp.de/APP/DE/Start-
seite/startseite-node.html

ArrivalNews ist eine Zeitung in einfa-
chem Deutsch und richtet sich an Men-
schen, die neu in Deutschland sind oder 
Deutsch lernen wollen. 
https://www.arrivalnews.de/start

Gesundheit

PRO ASYL stellt Informationsangebote 
für Ge� üchtete im Internet nach Themen 
geordnet vor. 
https://www.proasyl.de/hintergrund/
uebersicht-informationsangebote-fuer-� u-
echtlinge-im-internet/

Das Zentrum für integrative Psychiatrie
als Kompetenzzentrum ist zuständig für 
die psychiatrische und psychotherapeu-
tische Versorgung Schleswig-Holsteins.
https://zip.uksh.de/

Das Psychosoziale Zentrum in Kiel berät 
traumatisierte und/oder seelisch belaste-
te Ge� üchtete ab 18 Jahren sowie ihre 
Familien, Helfer*innen und Institutionen
in Schleswig-Holstein, bei Bedarf auch
vor Ort. 
https://www.bruecke-sh.de/ 

Die Refugio Stiftung Schleswig-Holstein
richtet sich an traumatisierte Ge� üchtete 
als Überlebende von Folter, Krieg und 
Terror in Schleswig-Holstein 
https://refugio-sh.de/

TABU-Anlaufstelle Gesundheit, Frauen, 
Familie mit Schwerpunkt FGM/C ist die 
Fachberatungsstelle zu weiblicher Genital-
beschneidung/Genitalverstümmelung in 
Schleswig-Holstein 
https://www.tabu-sh.de/start-fachseite/

Myriam-my rights as a female migrant ist 
die mobile Beratungsstelle für ge� üchtete 
Frauen in Schleswig-Holstein h
https://www.myriam.sh/de/

Das Medibüro Kiel vermittelt medizinische 
Hilfe für Menschen ohne Papiere. 
https://www.medibuero-kiel.de/
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Die Ukrainehilfe der Stiftung Drachen-
see unterstützt Menschen mit Behinderun-
gen aus der Ukraine. 
https://drachensee.de/

Die Jicki-App bietet kostenlose Deutsch-
Sprachkurse für Ukrainer*innen und 
Ukrainisch für Deutschsprechende an. 
https://www.jicki.de/deutsch-ukrai-
nisch/?fbclid=IwAR2y3OwMZQg-
8bX0BENGD63FUjTS3Bn6RL8oR5P5_
xg39LieSwcEeDSStn9A

Beratung zu 
Diskriminierung 
und Extremismus

Der Antidiskriminierungsverband
Schleswig-Holstein e.V. berät zu erfah-
rener Diskriminierung und macht Schu-
lungsangebote. www.advsh.de 

In Schleswig-Holstein gibt es 
Regionale Beratungsteams gegen 
Rechtsextremismus. 
http://www.rbt-sh.de

PROvention ist die Präventions- und Be-
ratungsstelle gegen religiös begründeten 
Extremismus in Schleswig-Holstein. 
https://provention.tgsh.de/project/
provention/

Das Zentrum für Betroffene rechter An-
griffe e.V. berät Betroffene, Angehörige 
und Zeug*innen rechter Angriffe. 
https://www.zebraev.de/startseite/

Die Amadeu-Antonio-Stiftung hat Hand-
lungsempfehlungen für den Umgang mit 
Hetze gegen Ge� üchtete in den sozialen 
Medien herausgegeben. 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
wp-content/uploads/2018/08/hetze-in-
ternet-1.pdf

Die Stiftung hat außerdem eine Chronik 
� üchtlingsfeindlicher Angriffe „Leben in 
Gefahr“: Gewalt gegen Ge� üchtete in 
Deutschland� mit Handlungsempfehlun-
gen herausgebracht.
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
publikationen/leben-in-gefahr/

Der Antidiskriminierungsverband 
Schleswig Holstein e.V. berät
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Ankommen & erste Schritte 
Kontakte zu Unterstützenden vor Ort ver-
mittelt, soweit möglich, der Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e.V., of� ce@frsh.de, 
https://frsh.de/

TIO – Treff- und Informationsort für 
Migratinnen e.V.
Dänische Straße 3-5
24103 Kiel
Telefon: 0431 67 17 78
https://www.tio-kiel.de/

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
bietet Beratung in 18 Sprachen an. 
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetele-
fon.html

Der ELENA-Index (European Legal 
Network on Asylum) bietet eine nach 
Ländern sortierte Übersicht von Kontakten 
zu Beratungsstellen und Anwält*innen in 
Europa, die Ge� üchtete unterstützen und/
oder rechtliche Beratung anbieten.
https://ecre.org/wp-content/up-
loads/2021/09/ELENA-Index-Update-Fe-
bruary-2022.pdf

borderline-europe –
Menschenrechte ohne Grenzen e.V.
ist eine nichtstaatliche Organisation, die 
durch unabhängige Untersuchungen und 
Öffentlichkeitsarbeit für die Wahrung der 
Menschenrechte, insbesondere an den 
EU-Außengrenzen eintritt.
https://www.borderline-europe.de/

Leitfaden zur Beratung von Menschen 
mit einer Behinderung im Kontext von 
Migration und Flucht
von Dr. Barbara Weiser und Maren Gag
https://www.caritas-os.de/themen/mig-
ration-und-integration/aktuelles/leitfa-
den-zur-beratung-von-menschen-mit-
einer-behinderung-im-kontext-von-
migration-und-� ucht

Beratungsstelle
Faire Integration beim Antidiskriminie-
rungsverband SH (ADVSH)
Informations- und Beratungsprojekt für 
Ge� üchtete und Drittstaatenangehörige 
zum Thema Arbeitsmarkt
https://advsh.de/unsere-projekte/iq-faire
integration-schleswig-holstein/

Unterstützung in Herkunfts- 
und Transitländern

Watch the Med Alarm Phone
Ein selbstorganisiertes Callcenter für Ge-
� üchtete, die auf dem Mittelmeer in See-
not geraten. Das Alarm Phone ist keine 
Rettungsnummer, aber eine Nummer, um 
Unterstützung und Rettung zu organisieren. 
+334 86 51 71 61
https://alarmphone.org/de/

Wichtige 
Zusatzinformationen
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